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Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Schulkonferenz am 30.03.2004

Der Unterzeichner weist vorab darauf hin, dass der Schulverein als Sponsor für die Teilnehmer an den Sitzungen der Schulkonferenz die zugesagten Namensschilder (Kosten in Höhe von 98,40 €) beschafft hat und diese dem Gymnasium zur Verfügung stellt.

1. Auswirkungen der Maßnahmen des Bildungsministeriums zur Erzielung von Einsparungen im Schuljahr 2004/2005 im Bereich der Gymnasien

Der Unterzeichner erläutert, dass die vom Bildungsministerium am 28.01.2004 veröffentlichten Maßnahmen ausschließlich mit Einsparnotwendigkeiten begründet wurden und unter anderem auf der website des Ministeriums zu lesen waren bzw. sind.

Zu den Maßnahmen und ihren Auswirkungen im Einzelnen:

· Erhöhung der Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte an Gymnasien von 25 auf 27 Unterrichtsstunden pro Woche

· Hierdurch ergibt sich zum einen eine Kapazitätserhöhung an Unterrichtstunden, die durch die bereits vorhandenen Lehrer erteilt werden können, wodurch das Defizit von 883 Lehrern landesweit erheblich reduziert werden kann.

· Mit der Erhöhung der Pflichtstundenzahl ist keine Verbesserung der Unterrichtsversorgung für die Schüler verbunden, da die sogen. Stundentafel unverändert geblieben ist.

· Da in etlichen Fächern bereits zuvor ein Überangebot an Lehrerstunden zur Verfügung stand, wurden in diesen Fächern die erforderlichen Stunden gem. dem Lehrerpersonalkonzept auf die (zu viel) vorhandenen Lehrer verteilt, so dass diese vielfach eine Stundenzahl von deutlich weniger als 25 (in der Regel aber mindestens 2/3 des Stundensolls) unterrichten durften. Eine Erhöhung des Stundensolls hat in derartigen Fällen reduzierter Stundenzahl für den betroffenen Lehrer eine reale Verminderung der Vergütung zur Folge und dürfte daher kaum motivationsfördernd wirken.

· Streichung sogen. Altersanrechnungsstunden für Lehrer

Eine weitere Veränderung zu Ungunsten der Lehrer liegt in der Streichung der sogen. Altersanrechnungsstunden. Hier mussten bisher die Lehrer von der Vollendung des 60. Lebensjahres an 2 Wochenstunden weniger unterrichten. Für Lehrer dieses Alters würde sich der Effekt der Erhöhung der Pflichtstundenzahl hierdurch in negativer Hinsicht verdoppeln.

Nachtrag: Nach einem Zeitungsbericht in den NNN vom 06.04.2004 soll nach Gesprächen zwischen dem Land und den Lehrerverbänden unter Beibehaltung des Lehrerpersonalkonzepts zwar die Erhöhung der Pflichtstundenzahl durchgeführt und danach bis 2010 festgeschrieben, gleichzeitig aber möglicherweise auf die Streichung der „Altersabminderung“ verzichtet werden.
· Anhebung der durchschnittlichen Schülerzahl pro Kurs oder Klasse in der gymnasialen Oberstufe von 20 auf 24

In der o.a. Veröffentlichung heißt es u.a.

„...die Kursangebote gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Abiturprüfungsverordnung (APVO) Mecklenburg-Vorpommerns werden weiterhin gewährleistet. Sie müssen allerdings optimiert werden. Nicht alle bisherigen Kursangebote können zukünftig vorgehalten werden.“

Damit wird allerdings lediglich beschrieben, dass das von der KMK vereinbarte Mindestniveau nicht unterschritten werden wird.

Tatsächlich werden voraussichtlich bei etwa gleichen Schülerzahlen im Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad Doberan ca. 80 – 100 Lehrerstunden weniger zur Verfügung stehen.

Schwierigkeiten bereitet dies insbesondere im Hinblick darauf, dass die Schüler der 10. und 11. Klassen bereits im Dezember 2003 ihre Einwahl unter den inzwischen überholten Voraussetzungen vollzogen haben. Hier zeichnet sich ab, dass diese Einwahlen nicht werden realisiert werden können, so dass das Angebot an Kursen möglicherweise stark eingeschränkt werden muss.

Um hier die sich abzeichnenden Einschnitte im Angebot unter Beteiligung von Lehrern, Erziehungsberechtigten und Schülern nach gleichen Kriterien durchführen zu können, wird hierüber im Rahmen einer Fachkonferenz zu entscheiden sein.

2. Entwicklung der Ausfallstunden im ersten Halbjahr 2003/2004

Der Unterzeichner stellt die der Einladung bereits beigefügte Statistik der Ausfallstunden für das erste Halbjahr 2003/2004 vor.

Danach hat sich die Zahl der Ausfallstunden deutlich reduziert. 

Gegenüber der in der Vergangenheit bis zu 10,62% der Gesamtstundenzahl betragenden Ausfallquote (1. Halbjahr 2002/2003) hat sich der Anteil an ausgefallenen Stunden inzwischen auf 8,54% vermindert.

Auch die mangels Vertretungsmöglichkeit vollständig ausgefallenen Unterrichtsstunden haben sich auf nur noch 1,93% von ehemals maximal 4,46% reduziert.

Allerdings vermag diese durchaus erfreuliche Tendenz leider nichts daran zu ändern, dass die Ausfallquote in manchen Klassen wegen einer unglücklichen Kumulation von Lehrerausfällen, die nicht kompensiert werden können, ein nach wie vor bedenkliches Maß erreicht. 

Verbesserungen sind daher auch in diesem Bereich nach wie vor dringend erforderlich.

3. Durchführung von Schulausflügen und –fahrten im Jahr 2004

· In der Vergangenheit wurden Schulfahrten nur dann genehmigt, wenn die durchführenden Lehrer mit der Beantragung der Zustimmung gleichzeitig ihren Verzicht auf eine Erstattung der mit der Reise verbundenen Reisekosten (Fahrt- und Nebenkosten sowie bei mehrtägigen Fahrten auch Tagegelder, Unterbringungs- und Verpflegungskosten) erklärt hatten.

· Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Anwendung des Bundes-Angestelltentarifs (BAT) aus dem Jahr 2003 ist diese Praxis unzulässig, d.h., ein angestellter Lehrer kann auf seinen ihm tarifrechtlich zustehenden Anspruch überhaupt nicht rechtswirksam verzichten.

· Da entsprechende Haushaltsmittel für die nunmehr zu erstattenden Reisekosten nicht in ausreichender Höhe eingeplant und vorhanden waren bzw. sind, hatte das Bildungsministerium bereits am 02.12.2003 entschieden, dass von diesem Datum an zunächst keine weiteren Schulfahrten genehmigt werden dürften.

· Nach wie vor sind diejenigen Schulfahrten auch insoweit finanziell hinsichtlich der anfallenden Reisekosten abgesichert, für die bis zum o.a. Datum bereits die Verträge abgeschlossen worden waren.

Trotz der Erhöhung der durch den Landeshaushalt 2004/2005 zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für die Reisekostenerstattungen kann allerdings nach wie vor nur ein Teil der gesamten Reisekosten für die an den Schulfahrten teilnehmenden Lehrer erstattet werden.

· Am Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad Doberan sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 1.455,10 € bereits mit den vertraglich zum o.a. Zeitpunkt gebundenen Fahrten vollständig ausgeschöpft. 

Dies sind die Fahrten der lfd. Nrn. 2 (Kl. 8d), 3 (Kl. 9a), 8 (Kl. 10e) und 11 (Skilager – inzwischen bereits durchgeführt) der Anlage 3 des Protokolls der Sitzung der Schulkonferenz vom 09.12.2003. 

Für sämtliche anderen dort genannten Fahrten samt der Studienfahrten in der Klassenstufe 12 sind die Reisekosten der Lehrer nicht durch Haushaltsmittel gesichert.

Nachtrag: Dies gilt, obwohl der auf diese Problematik vom Unterzeichner im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Freitag, 02.04.2003 im Festsaal der Kreisverwaltung angesprochene Bildungsminister Metelmann dies ausdrücklich in Abrede gestellt hat. 

Seine Äußerung, das Problem gebe es am FFG nach Darstellung des Schulleiters nicht, ist allerdings bedauerlicherweise unzutreffend.

· In derartigen Fällen für die Reisekostenerstattung nicht ausreichender Haushaltsmittel sind Schulfahrten daher nur dann möglich, wenn die Reisekostenerstattung anderweitig, z.B. durch Fördervereine bzw. juristische oder natürliche Personen gesichert ist.

In diesem Zusammenhang werden von den Mitgliedern der Schulkonferenz verschiedene Möglichkeiten des „Sponsoring“ erörtert.

· Der Unterzeichner trägt hierzu vor, dass der Schulverein des Gymnasiums aufgrund seiner geringen Mittel nicht dazu in der Lage ist, die Reisekostenzahlungen abzusichern.

· Der Vorschlag des Unterzeichners, die Reisekosten für den begleitenden Lehrer durch die Elternhäuser der teilnehmenden Schüler finanzieren zu lassen, wird kontrovers diskutiert. Lehrer und Schüler sprechen sich mehrheitlich gegen eine solche Vorgehensweise aus.

Nachtrag: Zur Durchführung von Schulfahrten wurde zwischenzeitlich vom Schulleiter ein Informationsblatt für alle Lehrer erstellt.

Danach ist eine Genehmigung von Schulfahrten und –ausflügen immer dann möglich, wenn die Reisekosten für die begleitenden Lehrkräfte gesichert sind. 

Wörtlich heißt es darin:

„In den Fällen, in denen nachweislich die gesamten Reisekosten durch Dritte übernommen werden, ist durch die Lehrkraft auf dem Dienstreiseantrag zu vermerken, dass für das Land keine Reisekosten anfallen.“

Weiter wird ausgeführt:

„Wenn Vertragspartner (Schullandheime, Jugendherbergen, TEO u.w.) die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Programm für Lehrkräfte übernehmen, kann ebenfalls genehmigt werden. (Das Bildungsministerium teilt mit, dass es in diesen Fällen aber selbstverständlich ist, von den Vertragspartnern angebotene Freiplätze vorrangig sozial schwachen Schülern zur Verfügung zu stellen).“

Zum Nachweis der Übernahme der - trotz evtl. Kostenübernahme für Fahrt etc. bzw. Vorhandenseins nutzbarer Freiplätze ggf. noch verbleibenden – Reisekosten ist es nach Mitteilung der Schulleitung erforderlich, aber auch ausreichend, im Antrag auf Genehmigung der Schulfahrt den Namen des Sponsors zu nennen und die Übernahme der Reisekosten durch dessen Unterschrift zu belegen. Bei der Ermittlung der zu benennenden genauen Reisekosten ist ggf. das Schulamt behilflich. Die Zahlung der übernommenen Beträge durch den Sponsor muss gegenüber der Schule nicht belegt werden.

Eine vorherige Zahlung der ermittelten Reisekosten auf das vom Bildungsministerium eingerichtete Konto ist daher regelmäßig nicht erforderlich.

Es soll im übrigen mit Nachdruck versucht werden, auch die Studienfahrten in der 12. Klassenstufe durch eine zeitliche Verschiebung noch zu ermöglichen.

4. Erwerb von Atlanten und Nachschlagewerken in den Klassenstufen 5,6 und 7

Arne Busch vom Schülerrat berichtet unter Hinweise auf das der Einladung zur Schulkonferenz beigefügte Protokoll der Fachkonferenz zum Thema „Einheitlicher Wörterbuchkauf in Klasse 5“. Danach wurde im Rahmen dieser Fachkonferenz unter Teilnahme der Vertreter von Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten sowie Fachschaftsvertretern der Fächer Englisch, Latein und Französisch vorgeschlagen, dass den Schülern der Klasse 5 der Erwerb eines einheitlichen Wörterbuches empfohlen werden soll.

In Ergänzung dazu wird vorgetragen, dass das Problem nicht einheitlicher Bücher insbesondere anlässlich der Prüfungsklausuren in der 10. Klasse deutlich geworden ist.

Die Beschaffung zielt auf den Erwerb eines jeweils persönlichen Exemplars für den einzelnen Schüler ab. Sie ist eine Empfehlung und liegt außerhalb des verpflichtend zu zahlenden jährlichen Elternbeitrages.

Ähnlich soll zukünftig mit der Beschaffung u.a. von Atlanten in den folgenden Klassen verfahren werden.

Nach einer Aussprache wird bei einer Enthaltung der folgende Beschluss 01/2004 gefasst:

Die Fachschaft Englisch rät den Eltern der Schüler der neuen fünften Klassen zum Erwerb der folgenden Wörterbücher zum persönlichen häuslichen Gebrauch:

PONS Teil 1: Englisch – Deutsch
ISBN 3-12-517144-X (13,50€) und    Teil 2: Deutsch – Englisch
ISBN 3-12-517145-8 (13,50€)

Diese Summe ist nicht in dem zu zahlenden Jahreselternbeitrag enthalten!

Begründung:

Durch die Nutzung gleicher Wörterbuchausgaben ist die Einheitlichkeit in Klausuren und in der Prüfung zur mittleren Reife gegeben. Die langfristige Entwicklung der Fähigkeit des Umgangs mit dem Wörterbuch ist im Rahmenplan Englisch gefordert. Die Schule bietet überdies die Möglichkeit einer Sammelbestellung mit einem Rabatt von 20 – 25% je Exemplar.

5. Geruchsbelästigung durch die „Raucherecke“

Von der Schulleitung wurde an den Unterzeichner das Beschwerdeschreiben eines Elternratsvorsitzenden weiter geleitet, der sich im Namen der betroffenen Klassen darüber beklagt, dass das Lüften bestimmter Klassenräume in den Pausen wg. des darunter befindlichen Raucherplatzes zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schüler in diesen Klassen führt. In dem Schreiben wird eine sofortige Schließung des Raucherplatzes gefordert.

Die Problematik wird erörtert. Es besteht Einigkeit, dass der Belästigung abgeholfen werden muss. Allerdings sind Lehrer und Schüler ebenfalls übereinstimmend der Auffassung, dass ein völliger Verzicht auf einen Raucherplatz auf dem Schulgelände lediglich zum Ausweichen der vorhandenen Raucher auf den Bereich vor der Schule führen würde, der dann erheblichen Verschmutzungen unterliegen dürfte.

Daher wird einvernehmlich beschlossen, den Raucherplatz in Richtung Feuerwehrausfahrt zum Prinzenpalais zu verlegen.

6. Sonstiges

a. Rückmeldungen anderer Schulen zur Festlegung einheitlicher beweglicher Ferientage im Bereich Bad Doberan

Der Unterzeichner hatte sämtliche Schulen in Bad Doberan mit dem Ziel angeschrieben, im Rahmen des Möglichen die beweglichen Ferientage zu vereinheitlichen, zumal in manchen Familien die Kinder in unterschiedliche Schulen gehen.

Eine Rückmeldung auf die gestellte Anfrage ist unverständlicherweise von keiner Schule erfolgt. Der Unterzeichner kündigt eine nochmalige Anfrage an.

b. Stand der Verhandlungen zur Verbesserung des Angebotes der Cafeteria

Von Mitgliedern des Projektkurses „Schulinternes Management“ wird vorgetragen, dass die Verhandlungen mit dem Ziel einer Preisreduzierung erfolglos waren. Grund hierfür dürfte die ungebrochen starke Nachfrage von Schülern und Lehrern hinsichtlich des gemachten Angebots sein. Es ist bei dieser Situation kaum davon auszugehen, dass die Preise oder die z.T. beklagten Geruchsbelästigungen vermindert werden können. Es besteht Einigkeit dahingehende, dass im Rahmen des laufenden Vertrages erst eine deutliche Nachfrageminderung etwaige Verhandlungen positiv beeinflussen könnte.

Seitens der Schüler wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Essenversorgung durch die Kantine der Kreisverwaltung sicher gestellt ist. Hier können Essenmarken einzeln, für 3 Tage und – am günstigsten mit 2,30 € pro Tag – für eine ganze Woche gekauft werden. Nachdem hierüber bereits am Tag der offenen Tür informiert worden ist, werden die Lehrer gebeten, auch noch einmal in den Klassen auf die Möglichkeit der Esseneinnahme in der dortigen Kantine aufmerksam zu machen.

c. Veranstaltungsreihe „Jesus House“ vom 16. bis 20.03.2004 in der Schule

Aufgrund mehrer Nachfragen erkundigt sich der Unterzeichner nach Inhalt, Veranstalter und Ablauf der o.a. Veranstaltungsreihe „Jesus House“.

Entgegen anders lautenden Gerüchten handelte es sich bei den Veranstaltern nicht um eine Sekte, sondern die christlichen Kirchen. Dazu gehörten neben der katholischen und der evangelischen Kirche u.a. auch die Baptisten.

Das Zentrum der abendlichen Veranstaltungsreihe ab 19.30h, deren Schirmherr in Mecklenburg-Vorpommern der Bildungsminister war, lag in Berlin, während gleichzeitig bundesweit an 700 Orten, vielfach Schulen, die zentralen Veranstaltungen zunächst übertragen und anschließend diskutiert und vertieft wurden.

Die Veranstalter hatten für die o.a. Zeit vom Schulträger, dem Kreis, das Gebäude des Gymnasiums für diese Veranstaltungen gemietet. 

Nachdem der Schulleiter zur Aufrechterhaltung der weltanschaulichen Ungebundenheit der Schule einen Plakataushang ebenso abgelehnt hatte wie eine verpflichtende Information der Schüler im Rahmen des Religionsunterrichts, hatten die Veranstalter die Zustimmung des staatlichen Schulamtes Rostock erwirkt.

Es wurden danach die Informationsplakate – u.a. direkt über dem Schuleingang – ausgehängt. Ebenso fand eine Vorstellung der Veranstaltungsreihe nach Zustimmung der beiden Religionslehrer in einigen Unterrichtsstunden statt. Wenn sich der Unterricht nicht dazu eignete, wurden solche Ansinnen allerdings auch abgelehnt.

Einige Schüler schilderten ihre Erfahrungen mit den Veranstaltungen, die inhaltlich überwiegend positiv bewertet wurden. Allerdings trug eine Schülerin auch vor, dass mit ihr, nachdem sie sich für ein Gebet gemeldet hatte, sehr intensive Gespräche geführt wurden, in denen sie gebeten wurde, Namen und Adresse anzugeben. Obwohl sie geäußert hatte, dass sie letztlich kein Interesse habe, ist sie zwischenzeitlich angeschrieben worden und fühlt sich bedrängt.

Im Rahmen der sich anschließenden Diskussion bestand zum einen Einigkeit dahingehend, dass gegen die abendlichen Veranstaltungen als solche und ihren Inhalt auch im Schulgebäude keine Einwände bestehen, zumal die Teilnahme stets freiwillig war.

Einige Bedenken wurden allerdings gegen die z.T. an herausgehobenen Stellen wie dem Eingang ausgehängten Informationsplakate geäußert, die zum Teil als eindeutige weltanschauliche Werbung, zum Teil sogar als Belästigung empfunden wurden.

Wenig Einwände gab es hingegen zu der – durchaus als einseitig zugunsten der Veranstalter empfundenen – Information innerhalb der Religionsstunden, da hierzu jeweils das Einverständnis des Religionslehrers eingeholt worden und eine frei Meinungsäußerung zu dem Thema gewährleistet war.

Der Unterzeichner fasst die Diskussion dahingehend zusammen, dass nach der überwiegenden Meinung der Mitglieder der Schulkonferenz angesichts der strikten weltanschaulichen Neutralität der Schule, die auch z.B. stets Veranstaltungen zur Jugendweihe absolut ausgeschlossen hat, das Aushängen von Plakaten in der durchgeführten Form und eine – notwendigerweise einseitige – Information im regulären Unterricht trotz der ausdrücklichen Zustimmung der Religionslehrer möglicherweise hinsichtlich der von anderen Institutionen für sich reklamierten Präzedenzfallwirkung der erlaubten Verfahrensweise problematisch ist und zukünftig möglichst unterbleiben sollte.

Der Unterzeichner wird per Abstimmung mit 19 Ja- gegen 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen dazu autorisiert, sich in diesem Sinne im Namen der Schulkonferenz an das Staatliche Schulamt Rostock und den Landrat zu wenden.

d. Termine der nächsten Sitzungen

Der Unterzeichner macht abschließend auf die nachstehenden Termine der nächsten Sitzungen aufmerksam, die wie immer um 19.00h beginnen.

Vorstand des Schulelternrates


Schulkonferenz

08.06. (Ort: Ratskeller)



22.06. (Ort: Schule)

(Hufen)
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